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Kennzeichung

Auf den Binnenschifffahrtsstraßen im Geltungsbereich 
der BinnenschifffahrtsstraßenOrdnung besteht Kenn
zeichnungspflicht für Kleinfahrzeuge  (Wasserfahrzeuge, 
deren Schiffskörper ohne Ruder und Bugspriet weniger 
als 20 m lang ist). Rechtsgrundlage ist die »Verord
nung über die Kennzeichnung von auf Binnenschiff
fahrtsstraßen verkehrenden Kleinfahrzeugen« vom 
 21.02.1995.
Danach müssen alle Kleinfahrzeuge mit Antriebsma
schine, deren effektive Nutzleistung mehr als 2,21 kW 
(3 PS) beträgt, und alle Wasserfahrzeuge über 5,50 m 
Länge, die nur unter Segel fortbewegt werden können, 
ein amtliches oder amtlich anerkanntes Kennzeichen 
führen.
Amtliche Kennzeichen werden von allen deutschen 
Wasser und Schifffahrtsämtern auf Antrag vergeben. 
Das Kennzeichen besteht aus den Kennbuchstaben des 
zuteilenden Wasser und Schifffahrtsamtes sowie Buch
staben und Ziffern, die mit Bindestrich angeschlossen 
werden. Nach Landesrecht zugeteilte Kennzeichen dür
fen auf Bundeswasserstraßen geführt werden, wenn sie 
vom Bundesminister für Verkehr, Bau und Wohnungs
wesen anerkannt worden sind. Dazu gehören bei
spielsweise die von den Landratsämtern am Bodensee 
erteilten Kennzeichen.
Als amtliche Kennzeichen im Sinne der Kennzeich
nungsverordnung Binnen gelten auch:

  bei einem im Binnenschiffsregister eingetragenen 
Kleinfahrzeug seine im Schiffsbrief  ausgewiesene 
Schiffsregisternummer, gefolgt vom Kennbuch
staben »B« sowie Bootsnamen und Heimat oder 
Regis ter ort;

  bei einem im Seeschiffsregister eingetragenen 
Kleinfahrzeug sein Funkrufzeichen oder seine See
schiffsregisternummer (mit Schiffsnamen und Hei
mathafen) oder seine IMONummer;

  die Nummer des Flaggenzertifikats des Bundesamtes 
für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH), gefolgt 
vom Kennbuchstaben »F«.

Anträge auf Ausstellung des Flaggenzertifikates erhält 
man beim

  Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie 
(BSH)

 Postfach 30 12 20, 20305 Hamburg
 Tel. 040–31 90 71 34, www.bsh.de

Anstelle der amtlichen Kennzeichen können auch amt
lich anerkannte Kennzeichen geführt werden. Amtlich 
anerkannte Kennzeichen bestehen aus der Nummer 
des Internationalen Bootsscheins für Wassersportfahr
zeuge (IBS), gefolgt von dem Kennbuchstaben der 
zuteilenden Organisation. Dabei erhält der Deutsche 
Motoryachtverband (DMYV) den Kennbuchstaben »M«, 
der Deutsche SeglerVerband (DSV) den Kennbuchsta
ben »S« und der Allgemeine Deutsche Automobilclub 
(ADAC) den Kennbuchstaben »A«.

Anschriften der Organisationen, die den Inter-
nationalen Bootsschein ausstellen dürfen:

  Deutscher Motoryachtverband (DMYV)
 Vinckeufer 12–14, 47119 Duisburg
 Tel. 0203–80 95–80, www.dmyv.de

  Deutscher Segler-Verband (DSV)
 Gründgensstraße 18, 22309 Hamburg
 Tel. 040–6 32 00 90, www.dsv.org

    Allgemeiner Deutscher Automobilclub (ADAC)
 Sportschifffahrt
 Am Westpark 8, 81373 München
 Tel. 089–76 76 61 08, www.adac.de
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Elbe-Havel-Kanal
Vom Übergang aus dem Mittellandkanal bis zur 
Mündung in die Untere Havel-Wasserstraße
Länge: 55 km
Schleusen: 3

Schleuse km
Hohenwarthe 325,7

Zerben 345,0

Wusterwitz 376,8

Geringste Durchfahrtshöhe: 4,90 m (wird auf 5,25 m  
erhöht)
Zulässiger Tiefgang: 2,5 m
Zulässige Höchstgeschwindigkeit: 10–15 km/h
Tankstellen am Wasser: keine

Pareyer Verbindungskanal
Vom Abzweig aus der Elbe bis zur Mündung in den 
Elbe-Havel-Kanal
Länge: 3,5 km
Schleusen: 1

Schleuse km
Bolzum 0,6

Geringste Durchfahrtshöhe: 4,30 m
Zulässiger Tiefgang: 1,85 m 
Zulässige Höchstgeschwindigkeit: 6 km/h
Tankstellen am Wasser: keine

Untere Havel-Wasserstraße
Von der Spreemündung (Spandau) bis zur Mün-
dung in die Elbe
Länge: 149 km
Schleusen: 6

Schleuse km
Vorstadtschleuse 
Brandenburg 55,60

Bahnitz 82,00

Hauptschleuse

Rathenow 103,30

Grütz 117,00

Garz 129,00

Havelberg 147,10

Daten der Wasserstraßen
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Geringste Durchfahrtshöhe: 5,00 m 
Wassertiefe: wasserstandsabhängig, 2,00 m bei MW
Zulässige Höchstgeschwindigkeit: 12 km/h

Tankstellen am Wasser 
  Km 1,2 RU: BerlinSpandau , Tankstelle Ingo Gers
beck. Diesel. Mo–Fr 07:30–16:00 Uhr; Sa 08:00–
12:00 Uhr. Telefon: 0303315017.

  Km 1,40 RU: BerlinSpandau, Bunkerboot Aral 13. 
Diesel. MoFr 08:00–16:00 Uhr; Sa 08:00–12:00 Uhr. 
Telefon: 01723000226 und UKWKanal 10.

  Km 4,30 RU: BerlinSpandau, Bootstankstelle Sascha 
Stegen. Diesel, C.A.R.E.Diesel,  Super. Mai bis Sept. 
tägl. 10:00–20:00 Uhr, sonst 11:00–17:00 Uhr. Tele
fon: 03033936766.

  Km 56,40 RU: Brandenburg, Marina Schoners Wehr. 
Diesel, Super. 15.04.–15.10. täglich 09:00–18:00 
Uhr. Telefon: 03381794030

  Km 58,70 LU: Brandenburg, Niederhavel Marina.  
Diesel, Super. 01.04.–30.09. tägl. 09:00–18:00 Uhr. 
Telefon: 033816190909

  Km 115,00 LU: Grütz, Tankstelle Havelboot. Diesel, 
Super. 01.03–31.10. tägl. 08:00–20:00 Uhr. Telefon: 
03385511062

Hohennauener Wasserstraße
Von der Mündung in die Untere Havel-Wasser -
straße bis Ferchesar
Länge: 10,40 km
Schleusen: keine
Geringste Durchfahrtshöhe: 5,20 m
Wassertiefe: wasserstandsabhängig, bei Normalstau  
mindestens 0,50 m
Zulässige Höchstgeschwindigkeit: 8 km/h
Tankstellen am Wasser: keine

Brandenburger Niederhavel

Vom Abzweig aus der Unteren Havel-Wasser straße 
bis zur Mündung in diese
Länge: 9,10 km
Schleusen: keine
Geringste Durchfahrtshöhe: 4,90 m
Wassertiefe: wasserstandsabhängig, 1,90 m bei MW
Zulässige Höchstgeschwindigkeit: 8 km/h














